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Anwendung und Auslegung des neuen Art. 64a KVG, in Kraft seit 1. Januar 2012 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Zu Ihrem Schreiben vom 14. Februar 2012 nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
 
1. Leistungssistierung 

 
Die per 1. Januar 2012 in Kraft getretene Revision des Art. 64a KVG vom 19. März 2010 brachte 
einen Systemwechsel in Bezug auf die Folgen bei Nichtbezahlung der Prämien und Kosten-
beteiligungen. Mit dem neuen Art. 64a KVG dürfen die Krankenversicherer keine Leistungen  mehr 
sistieren, unter Vorbehalt der Ausnahmeregelung gemäss Abs. 7. Angesichts dessen braucht es eine 
klare Trennung zwischen den nach dem 1. Januar 2012 eingetretenen Ereignissen und jenen, die sich 
auf die Zeit vor dem Inkrafttreten des neuen Art. 64a KVG beziehen. Diese neue Gesetzes-
bestimmung kann ohne ausdrückliche Erwähnung in den dazugehörigen Übergangsbestimmungen 
keine Rückwirkung vor dem 1. Januar 2012 entfalten. Im vorliegenden Fall wurde eine solche 
Rückwirkung in den Übergangsbestimmungen im Rahmen der Revision von Art. 64a KVG nicht 
vorgesehen. 
 
Somit gelten aufgrund des alten Art. 64a KVG beschlossene Leistungsaufschübe nur für Ereignisse, 
die vor dem 1. Januar 2012 eingetreten sind, und insofern der Kanton die ausstehenden fälligen 
Zahlungen nicht übernimmt (Abs. 2 der Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 19. März 2010). 
Aufgrund des alten Art. 64a KVG beschlossene Leistungsaufschübe können nicht auf Ereignisse 
übertragen werden, die nach dem 1. Januar 2012 eingetreten sind. Dies gilt auch für Kantone, die 
bereits 2012 von der Möglichkeit Gebrauch machen, die ihnen Art. 64a Abs. 7 KVG bietet, nämlich die 
Versicherer zu beauftragen, die Übernahme der Kosten für Leistungen von versicherten Personen 
aufzuschieben, die ihrer Prämienpflicht trotz Betreibung nicht nachkommen. In diesem Fall kann nur 
die Nichtbezahlung der ab 1. Januar 2012 fälligen Prämien Gegenstand eines Leistungsaufschubs im 
Sinne des neuen Art. 64a KVG sein.  
 
2. 85 Prozent Verlustscheinübernahme 

 
Da der neue Art. 64a KVG keine Rückwirkung entfaltet, gilt die Übernahme durch den Kanton von 
85 % der Forderungen, für die im Sinne von Art. 64a Abs. 4 KVG ein Verlustschein vorliegt, nur für ab 
dem 1. Januar 2012 fällige Forderungen, das heisst für Prämienforderungen ab dem Monat 
Januar 2012. Forderungen, die vor diesem Zeitpunkt fällig wurden, fallen unter das alte, bis Ende 
2011 gültige Recht, auch wenn der Verlustschein im Laufe des Jahres 2012 ausgestellt wird. Mit 
anderen Worten: Nur die nicht bezahlten Prämien der Monate Januar, Februar, März usw. des Jahres 
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2012, für die ein Verlustschein ausgestellt wird, werden von den Kantonen im Sinne des neuen 
Art. 64a Abs. 4 KVG übernommen.  
 
 
3. Datenlieferung 
 
Die Versicherer sind in der Tat verpflichtet, den Kantonen Daten gemäss den gesetzlichen 
Bestimmungen des Art. 64a Abs. 3 KVG und Art. 105f KVV zu liefern. Jedoch konnte gegenwärtig für 
die nicht bezahlten Prämien der ersten Monate des Jahres 2012 im Prinzip noch kein Verlustschein 
ausgestellt werden. 
 
Was die Daten anbelangt, die die Krankenversicherer während dieser Übergangsphase zwischen 
altem und neuem Recht gemäss Art. 64a KVG liefern müssen, sind die Krankenversicherer 
notwendigerweise gehalten, den Kantonen ausdrücklich mitzuteilen, auf welche Forderungen sich 
die 2012 ausgestellten Verlustscheine beziehen, um festzustellen, welchem Recht die unbezahlten 
Prämien und Kostenbeteiligungen unterstellt sind (Angabe des Fälligkeitsmonats der geschuldeten 
Prämien). Ohne diese zwingende Angabe, können die Kantone nicht zwischen Forderungen gemäss 
altem und gemäss neuem Recht unterscheiden. Und folglich können sie ihren finanziellen 
Verpflichtungen im Sinne des neuen Art. 64a KVG gegenüber den Krankenversicherern nicht 
nachkommen. 
 
Gemäss neuem Art. 105d KVV meldet der Kanton dem Versicherer die zuständige kantonale 
Behörde, an die sich die verschiedenen Datenaustausche zwischen Kantonen und 
Krankenversicherern richten. Wir teilen Ihre Sichtweise, wonach der Kanton eine einzige Behörde 
bezeichnen sollte, um den Informationsaustausch entsprechend zu vereinfachen. 
 
 
4. Forderungen im Tiers Garant 
 
Es ist korrekt, dass die Krankenversicherer gehalten sind, alle Pflegeleistungen zu übernehmen, die 
Versicherte ab dem 1. Januar 2012 erhalten haben. Im Tiers Garant muss die Rückzahlung direkt an 
die Versicherten erfolgen. Eine Ausnahme von diesem Prinzip ist einzig die Anwendung von Art. 64a 
Abs. 7 KVG durch Kantone, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, und zwar in Bezug 
auf Personen, die auf der vom Kanton geführten Liste stehen.  
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Abteilung Versicherungsaufsicht 
 
 
 
Helga Portmann, Leiterin Abteilung Versicherungsaufsicht 
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